
Verein zur Förderung der Fantastik Wettenberg e.V.  
 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
  

 

 
_____________________ _____________________________ 
Datum Unterschrift 

Bei Kindern unter 18 Jahren Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich/Wir ermächtige(n) hiermit den Verein zur Förderung der Fantastik Wettenberg e.V. bis auf Widerruf, den jeweils gültigen Beitrag bis zum 15. März jedes Jahres 

mittels Lastschrift für alle vorstehend angemeldeten Familienmitglieder von folgendem Konto abzubuchen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von de 

Verein zur Förderung der Fantastik Wettenberg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

IBAN: _______________________________________________________________ Kto.-Inhaber: __________________________________________________  

Bank: _______________________________________________________________ BIC: __________________________________________________________  

Gläubiger ID Nr. DE88ZZZ00002592553. Die Mandatsreferenz entspricht der Mitgliedsnummer. 

 

Eventuell eintretende Änderungen meiner Bankverbindung oder Anschrift werde ich dem Verein umgehend mitteilen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

___________, den ___________________________  ______________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers 

Mandatsreferenz 

Name 

Vorname 

Straße, Hausnr. 

PLZ 

Ort 

Geburtsdatum 

Telefon (Festnetz) 

E-Mailadresse 

Schlüssel 

Jahresbeitrag 

Eintrittsdatum 

Familie Einzel 

20,- € 12,- € 



 

DATENSCHUTZ 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Daten-
verarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im 
Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

(2) Der Verein kann Versicherungen abschließen, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. 
Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei 
vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

(3) Im Zusammenhang mit öffentlichen oder privaten sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht 
der Verein Namen und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt Namen und Fotos zur 
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem 
Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 
Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

(4) Auf seiner Homepage sozialen Medien berichtet der Verein ggf. auch über Ehrungen und Geburtstage seiner 
Mitglieder. Hierbei können Fotos von Mitgliedern sowie Namen, Geburts- und Eintrittsdatum veröffentlicht werden. 
Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein auch an andere Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und 
Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von 
Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten widersprechen. 

(5) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung 
ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

(6) Jedes Mitglied verpflichtet sich, die ihm im Rahmen der Mitgliederliste zur Verfügung gestellten Daten vertraulich zu 
behandeln. Entsprechendes gilt für alle finanziellen Belange des Vereins. 


